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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1987

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Arbeitsleistungen für den Bau eines standesgemäßen, der Familie zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses dienenden

Einfamilienhauses kommt der Charakter von zusätzlichem Naturalunterhalt zu, der im Falle ihrer Vereitelung den

Hinterbliebenen als Entgang im Sinne des § 1327 ABGB zu ersetzen ist.
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